
 
Kindertageseinrichtungen in kirchlicher 

Trägerschaft 
 
 

Familienzentrum St. Antonius  
mit den Einrichtungen: 

 
 

• Kindergarten St. Antonius 
Leiterin: Gisela Osterhaus 
Hohe Str. 22 
Tel. 3089 

 
 

• Kindergarten St. Marien 
Leiterin: Eva-Maria Berger 
Untere Holmkestr. 13 
Tel. 3335 

 
 

• Kindergarten St. Josef 
Leiterin: Sigrid Buchta 
Friedhofstr. 21 
Tel. 3187 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kindertageseinrichtungen in kommunaler 

Trägerschaft 
 

• Regenbogen-Kindergarten 
Leiterin: Marita Dünnwald 
Ortsteil Wiehagen 
Wickeder Str. 13 
Tel. 2254 

 
 

• Max und Moritz-Kindergarten 
Leiterin: Ulrike Grüter 
Ortsteil Echthausen 
Hüttmesweg 2 
Tel. 2883 

 
 
 

Kindertagesstätte in privater 
Trägerschaft 

 
• Kita Mini Max 

Leiterin: Diana Ersel 
Ortsteil Wimbern 
Mendener Str. 48b 
Tel. 91 01 33   
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Informationen 
zur 

Buchung von 
Betreuungszeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) haben 
Sie die Möglichkeit, sich für eines von drei 

Betreuungsmodellen für Ihr Kind 
zu entscheiden. 

Die Ausgestaltung der Modelle in den 
Kindertageseinrichtungen in Wickede (Ruhr) wird 

Ihnen auf den folgenden Seiten dargestellt. 
Wenn Sie Fragen hierzu haben, sprechen Sie uns 

an – wir geben Ihnen gerne weitere 
Erläuterungen und werden uns bemühen, mit 
Ihnen gemeinsam ein für Sie und Ihr Kind 
passendes Betreuungskonzept zu finden. 

 
 

Ihre  Kindertageseinrichtungen 
in Wickede (Ruhr) 



 
 
 
 
 
 
 
  umfasst 

• i.d.R. Betreuung am Vormittag 
(zwischen 7.00 – 12.00 Uhr  
oder 7.30 – 12.30 Uhr) 

 
• Teilnahme an Bildungs- und 

Betreuungsangeboten in den 
Vormittagsstunden 

 
• Teilnahme an Aktionen im 

Rahmen der Festtage und 
Brauchtumspflege 
(z.B. Eltern/Kind-Nachmittage, 
Martinsumzug, Adventsfeier, 
Karnevalsfeier) 
 

  umfasst nicht 
• Übermittagbetreuung / 

Mittagessen 
 

• regelmäßige Betreuung am 
Nachmittag (auch nicht 1x 
wöchentlich) 

 
• Teilnahme an Zusatzangeboten 

im Nachmittagsbereich 
 

 
 
 
 
 
 
 
umfasst 

• Betreuung am Vor- und 
Nachmittag bis zu 35 Std. in der 
Woche 
(z.B. 7.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 
16.00 Uhr) 

 
• oder Betreuung innerhalb der 

Blocköffnungszeit von 7.00 – 
14.00 Uhr mit Teilnahme am 
Mittagessen 
(Essensgeld zusätzlich) 
 

• Teilnahme an Bildungs-, 
Betreuungs- und 
Zusatzangeboten am Vor- und 
Nachmittag (soweit nicht 
Blockzeit vereinbart) 

 
• Teilnahme an Aktionen im 

Rahmen der Festtage und 
Brauchtumspflege 

 
umfasst nicht 

• regelmäßige Betreuung von 
mehr als 35 Stunden in der 
Woche 

 
 

25 
Wochenstunden 

35 
Wochenstunden 

45 
Wochenstunden 

 
 
 
 
 
 
umfasst 
• Betreuung vom Vor- bis zum 

Nachmittag durchgehend bis 
zu 45 Std. in der Woche -> 
„Übermittagbetreuung“ 
(z.B. 7.00 – 16.00 Uhr) 

 
• Teilnahme am Mittagessen 

(Essensgeld zusätzlich) 
 

• mögliche Teilnahme an allen 
angebotenen Bildungs-, 
Betreuungs- und 
Zusatzangeboten 

 
• Teilnahme an Aktionen im 

Rahmen der Festtage und 
Brauchtumspflege 

 
 

umfasst nicht 
• regelmäßige Betreuung 

von mehr als 45 Stunden 
in der Woche 


